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Auszug 

aus dem Protokon desRegie111Jtgsrates 

Sitzhng vom 13. J uni 1958 

' ,. , . 

'. . 

--
3474. BanUnienplan m;, SondPrbauvo,.,briften 

Und Behauung,Pl•n.- Dec an de, Gemeindeoostüu

>nuog Beru am 4. 1\!a; 1958 besoh1"-"'ene BaulirJen

Plan Aus,;er-Jiol1Jgen Ne. 2401 vom 15. August/25. 

Oktobec 1957, '"'' Sonde•·bauvorsohriften vom 30. 

August 1957 Und dem wegleitenden Bebaunng,p1an 

N~. ·'<03 v.", 15. AugUsl/25. Oktobec 1957, Wird ge-

auf An. 12 de, G.-"'tzes über die Bauvor. 

D~:~:~;;~~;··~:"':;2~6. 
1958 Unter Voci:Jehalt von 

ihren 

"hützten 

werden 
Be-

gehren Wurde Übhgens Ecwetterung de, Ban-

linienabstandes Rechnung getragen. 

Der. llegie>·ungsst,fthaJter Von J3ern Wird be,uf. 

<rage, "'"•nBe'<hluss den obgenannten Einsprechern 

Sow,e dem Ge>n<nnderat von Bern, die<e>n Unter 

Zustenung Je eines Duppe]s ll<ultn;,nplan, Bebau. 

UUgsplru, und Sonderbauvo"chr·iften "' eröffnen. 

Von der Gemeinde He,n sind die Genehmigungs

kosten von Fr. 30.so nebst Eröffnungskosten zu be-

Z<eben Und "<il entsprechenden Markenwe,ten zu 

verrechnen, Je ein Doppel Be'<h1u,.,, ll•ulinienplan, 

Bebauungsplan und Sonderbauvorschriften mnd für 

das .Amtsarchiv be.stimmt. 

An die Baudir~ktion
. 
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Stadtplanungsamt Bern Plan Nr. 3401 

Baulini~nplan 

Ausser- Holligen 

I : 500 · 

~u . diesem Plan gehören, Sonderbauvorschriften 

und ein wegleitender Bebauungspl.an 

Bern, den 15. August 1957 
abgeändert, den 25. Oktober 1957 

,. 

Der StadtpJaner: 
#~ 
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Bebauungsp/ an 

Ausser- Hotligen 

I: 500 

Zu diesem PI." gehoren Sonaerf>auvorschriften 

Bebauungsvorschlag von H. Schenk, dipl Arch. SiA . 

Bern, den 15 August 1957 

abgeanderl, den 25 Okiober 1957 Der Sfadfplaner: 
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Sonderbauvorschriften 
zum 

Baulinienplan "Ausser-Holligen" 

Art. 1. Wirkungsbereich 
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Die nachfolgenden Sonderb~uvorschriften finden Anwendung auf das 
im Baulinienplan "Ausser-Holligen", Plan Nr • .3401 voro. 15. Aug. 
1957, durch eine punktierte Linie umrandete Gebiet zwischen 
Ladenwandstrasse-Steigerhubelstrasse-Krippenstrasse-Freiburg
strasse-Bahnstrasse. · 

Art. 2. Bauklassen 
Die Bauklassenzuteilung des Bauklassenplanes zur Bauordnung von 
1955 wird aufgehoben und durch folgende neue Regelung ersetzt: 

Feld A: Sonderklasse für Hochhäuser gernäss nachfolgenden 
Bestimmungen · 

Feld B: Bauklasse V. 
Art. .3. Bebauungsplan 

Fü:r die Lage der Häuser, die Gruppen- und Reihenbildung, die 
Gebäudeabstände, die Geschosszahl, die Anordnung der Service
höfe, Spielplätze, Parkierplätze und Wege ist der Bebauungsplan 
Nr • .340.3 vom 15. Aug. 1957 wegleitend. 

Art. 4· Geschosszahlen und Gebäudehöhen 
a. In der Sonderklasse fUr die Erstellung von Hochhäusern (Feld A) 

sind neben nieqrigen Gebäuden 3 Hochhäuser mit maximal 15 Ge
schossen gestattet. Die Gebäudehöhe darf 45,0 m nicht Uber-
schreiten. . 

b. In den der Bauklasse V zugeteilten Gebieten (Feld B) sind 
Gebäude mit .3-5 _Geschossen zulässig. 

Art. 5. Gestaltung der Hochhäuser 
Im Hinblick auf die städtebauliche Bedeutung der Hochhäuser 
unterliegen diese Bauten bezUglieh ihrer architektonischen 
Gestaltung, Baumaterial und Farbgebung einer besonders sorg
fältigen Beurteilung. Insbesondere müssen die drei Hochhäuser 
unter sich eine harmonische Gestaltung aufweisen. 

Art. 6. Dachgestaltung 
Sämtliche Gebäude sind mit Flachdächern zu versehen. Ueber dem 
obersten Geschoss sind keinerlei Aufbauten zulässig, ausgenommen 
die Kamine der drei Gruppen-Fernheizungen und die Kabinen für 
Liftmotoren. 

Art. 7. Garagen 
Für die Einstellung von Motorfahrzeugen sind nur unterirdische 
Einstellhallen zulässig. Ein- und Ausfahrten haben über die 
Service-Höfe an der Krippenstrasse zu erfolgen. Für je 3 Wohnun
gen soll betm Vollausbau je ein Einstellplatz vorhanden sein. 

~rt. 8. Wasse~versorgung 
In den Hochhäusern sind von den Bauherren auf eigene Kosten die 
erforderlichen Druckerhöhungspumpen nach Angaben der städt. 
Wasserversorgung einzurichten. 

Art. 9. Stellung zur Bauordnung 
Soweit in diesen Sonderbauvorschriften nicht etwas anderes vorge
schrieben ist, finden:"die Bestimmungen der Bauordnung Anwendung. 

Bern, den .30. August 1957. ädt. Baudirek 
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Genehmigt vom Gemeinderat der Stadt Bern 

am ... 5. Sept 1957 
Namens des Gemeinderates 

Der S~dtpräsident i.1. ~ 

. .. . 

' 

,· ' " 

Der Stadtschreiber! 

' . 

Vom Regierungsrate genehmigt, 
unter Vorbehalt von Drittmannsrechten. 

BER N' d en 1 3. Juni 1958 ' ' .. "''!····· .......................... . 

Im Namen des R egierung srates · 
Dac 'P rä$iden( t : · D S t 

~ "'~ 



Anhang III 

Mit dem Inkrafttreten des Bauklassenplanes mit zugehörigen Vorschriften wer 

den die nachstehenden Ueberbauungsordnungen ganz oder in erwähntem Umfang 

aufgehoben: 

- Alignementsplan und Sonderbauvorschriften Tiefenau vom 7. Juli 1954, Par¬ 

zelle Nr. 11/1756 (Reichenbachstrasse 87) 

- Bebauungsplan Ausser-Holligen vom 15. August/25. Oktober 1957, nicht 

realisierter Teil von Feld B inkl. dazugehörende Sonderbauvorschriften 

- Bebauungsplan Freiburgstrasse-Schlossstrasse-Weissensteinstrasse vom 8. 

Mai 1968, Feld D inkl. dazugehörende Sonderbauvorschriften 

- AIignementplan Schosshalde II vom 20. Dezember 1953 

- Zonenplan Oberes Murifeld vom 5. Dezember 1969, Zone Schiferliweg, Wit- 

tigkofen Ost und dazugehörende Zonenvorschriften 

- Baulinienplan und Sonderbauvorschriften Stadtbach-West, vom 20. Mai 1969, 

Teil Ost (Parzellen Nr. 11/193, 548, 2046) und Teil Nord (Parzellen Nr. 

11/244, 264, 265) 

- Sonderbauvorschriften zum Baulinienplan Tscharnergut vom 1. August 1960 i 

Bereich ausserhalb des Wirkungsbereiches des Bebauungsplanes 

- Sonderbauvorschriften zum Baulinienplan Schwabgut II vom 6. April 1965, i 

Bereich ausserhalb des Wirkungsbereiches des Bebauungsplanes 
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